RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF - 52 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

RzF - 52 -zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Minchen, Urteil vom 10.04.1975 - 13 XIll 72

Leitsatze

1 Klageerweiterung im Rahmen einer Anfechtungsklage ist nur innerhalb der
. Anfechtungsfrist zulassig.

Aus den Grunden

Soweit die Klagerin den Kostenausspruch des Beschwerdebescheids anficht, weil die Zuziehung eines
Bevollmachtigten im Vorverfahren nicht flr erforderlich erklart wurde, kann das Gericht sachlich nicht mehr
daruUber befinden. Die Klagerin hat im Klageschriftsatz vom 11.4.1972 die Aufhebung des
Beschwerdebescheides nur hinsichtlich der Nummer Il begehrt. Dieser Ausspruch betraf nur die Abweisung
der Beschwerde soweit ihr in Nummer 1 nicht entsprochen wurde. Das Klagebegehren erfate deshalb nicht
den gesamten Beschwerdebescheid. Der in der mlndlichen Verhandlung erstmals gestellte Antrag liegt
auBerhalb dieses Begehrens; er hatte - um zuldssig zu sein - innerhalb der Klagefrist gestellt werden
mussen. Im Wege der Klageerweiterung, auRBerhalb dieser Frist, kann er nicht nachgeholt werden, da im
Anfechtungsprozel die Klagefrist flr einen Antrag oder fir eine Erweiterung eines bereits vorher gestellten
Antrages gewahrt sein muB (Kopp, VwWGO, Anmerkung 8 b zu § 91). Dies ist nicht geschehen.

Ausgabe: 30.05.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 52 - zu § 138 Abs. 1 Satz 2 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


